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FLECKEN BOVENDEN Bovenden, 17.04.2025
Amt fur Bauen und Verkehr

BEKANNTMACHUNG

Der Gemeinderat des Flecken Bovenden hat in seiner Sitzung am 04.04.2025 die 2. Anderung des
Bebauungsplans Bovenden Nr. 6B ,Vor dem Junkernberg® gemaB § 1 Abs. 3, § 10 und 13a
Baugesetzbuch (BauGB) sowie der 88 10 und 58 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz
(NKomVG) als Satzung beschlossen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 2. Anderung des Bebauungsplans in Kraft.

Die Eigentiimergemeinschaften der Mehrfamilienhduser Am Junkernberge 2/4 und 7/9
beabsichtigen die Balkone an der Siidseite der Gebaude zu erneuern. Die Vorhaben befinden sich
im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 6B ,Vor dem Junkernberg® Dieser setzt um die
bestehenden Gebiaude sehr eng gefasste Uberbaubare Grundstiicksflachen fest und begrenzt
diese nach Siiden durch Baulinien (Am Junkernberge 2/4) und Baugrenzen (Am Junkernberge 7/9),
die unmittelbar an der Geb&udefassade verlaufen bzw. nur geringfigige Erweiterungen
ermoglichen.

Die 2. Anderung des Bebauungsplanes wurde im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
durchgefuahrt.
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Die 2. Anderung des Bebauungsplans Bovenden - Nr. 6B ,Vor dem Junkernberg®, liegt
einschlieBlich der Begriindung vom Tage der Bekanntmachung wihrend der Dienststunden im
Rathaus des Flecken Bovenden {Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 08.00
Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr), Rathausplatz 1, 37120 Bovenden,
Amt far Bauen und Verkehr, Zimmer 2.07, aus und kann von allen Interessierten eingesehen
werden. Uber den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan und seine
Begrundung werden auch im Internetauftritt des Flecken Bovenden unter www.bovenden.de
veroffentlicht.

GeméB § 215 Abs. 2 BauGB weise ich darauf hin, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 -3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und eine unter Berucksichtigung
des 8 214 Abs. 2, 2a BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften iber das Verhaltnis der
Anderung des Bebauungsplanes unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenitber dem Flecken Bovenden geltend gemacht
worden ist.

Ebenso sind nach § 215 Abs. 1 BauGB Mingel in der Abwagung (§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB)
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung schriftlich gegentiber
der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften oder den Mangel der Abwéagung begriinden soll, ist darzulegen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB uUber die Entschadigung
durch die Anderung des Bebauungsplanes eintretenden Vermégensnachteilen sowie (ber die
Falligkeit und das Erloschen der Entschédigungsanspriiche wird hingewiesen.

Der Blirgermeister

gez. Unterschrift

Brandes
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Haushaltssatzung

der Gemeinde Ebergétzen fiir das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 112 und 58 Abs. 1 Ziff. 9 des Niedersachsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Februar 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 9), hat der Rat der

Gemeinde Ebergdtzen in seiner Sitzung am 12.02.2025 folgende Haushaltssatzung
beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan fir das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Ertrage auf
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf
1.3 der auBerordentlichen Ertrage auf
1.4 der auRerordentlichen Aufwendungen auf
2. im Finanzhaushalt
21 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstéatigkeit
2.3 der Einzahlungen fiir investitionstatigkeit
24 der Auszahlungen fiir Investitionstéatigkeit
2.5 der Einzahlungen fur Finanzierungstatigkeit
2.6 der Auszahlungen fir Finanzierungstatigkeit
festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes

der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

§2

3.370.200 Euro
3.603.600 Euro
0 Euro
0 Euro

3.247.500 Euro

3.450.100 Euro
1.000.000 Euro
658.900 Euro
0 Euro

47.000 Euro

4.247.500 Euro
4.156.000 Euro

Kredite fiir Investitionen und InvestiiionsférderungsmaBnahmen werden nicht veran-
schlagt.

§3

Verpflichtungsermachtigungen werden nicht veranschlagt.

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 24.04.2025 Nr. 17  Seite 513




‘§4
Der Hochstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditatskredite zur rechtzeitigen

Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dirfen, wird auf 350.000
Euro festgesetzt.

§5

Die Steuerséatze (Hebesatze) fur die Realsteuern werden fur das Haushaltsjahr 2025
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) fur die land- und forstwn‘tschaftllchen Betriebe

[Grundsteuer A] 350 v.H.
b) fiir die Grundstiicke [Grundsteuer B] 350 v.H.
2. Gewerbesteuer 390 v.H.

§6

Als unerhebliche uberplanmarslge Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des §
117 Abs. 1 NKomVG gelten Uberschreitungen bis zu 30%, hochstens bis zur Héhe von
4.000 € des jewelllgen Produktkontos.

Uberschreitungen bis zur Héhe von 2.000 € je Produktkonto sind als unerhebliche au-
BerplanmaRige Aufwendungen und Auszahlungen anzusehen.

Eine Wertgrenze nach § 4 Abs. 6 KomHKVO fir die einzelne Darstellung der Investitio-
nen und InvestitionsférderungsmaBnahmen in den Teilfinanzhaushalten wird in Héhe
von 3.000 € festgesetzt.

Als Wertgrenzen nach § 12 Abs. 1 KomHKVO gelten
e fur (im)materielles Vermégen auf 30.000 Euro,
» fur HochbaumaBnahmen u. Grunderwerb u. dgl. auf 50.000 Euro und
o fur TiefoaumaRnahmen u. Grunderwerb u. dgl. auf 100.000 Euro

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG in der Zeit vom 28.04.2025
- 09.05.2025 in der Gemeinde Ebergotzen BergstraBe 18, 37136 Ebergstzen zu fol-
genden Offnungszeiten:

Montags bis donnerstags 09:00 — 12:00 Uhr
Dienstags von 13:00 — 18:00 Uhr.

Ebergétzen, den 23. 04 2025

M ).,// ‘
Aoy b

~ E,\_.-
v

(Jan Bahrens)
Bilrgermeister
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Stadt Herzberg am Harz " Herzberg am Harz, 24.04.2025
Fachbereich Il .

-Bekanntmachung

Bekanntmachung iber die 6ffentliche Auslegung geméR § 3 (2) BauGB sowie die Beteili-
gung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemiaR § 4 (2) BauGB zur 35.
Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Herzberg am Harz und des Bebauungs-
plans Nr. 073 ,,Heuer-West*

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Herzberg am Harz hat in einer Sitzung vom 23.04.2025 be-
schlossen, die iiberarbeiteten Entwiirfe zur 35. Anderung des Fléchennutzungsplanes der Stadt
Herzberg am Harz und des Bebauungsplanes Nr. 073 ,Heuer-West", bestehend aus Planzeich-
nung und den textlichen Festsetzungen einschl. Begriindung mit dem schalltechnischen Gutach-
ten und dem Umweltbericht zur Kenntnis zu nehmen und zu billigen. Gleichzeitig hat er die Beteili-
gung der Behérden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange gemat § 4 (2) BauGB sowie die 6f-
fentliche Auslegung gemaf § 3 (2) BauGB beschlossen.

Die offentliche Auslegung gemaR § 3‘(2) BauGB wird hiermit bekannt gemacht.

Ziel und Zweck der Plahung ist die Schaffung von Baugrundstlicken in der Stadt Herzberg am
Harz, da die Nachfrage nach Baugrundstticken nach wie vor hoch ist.

Im Zuge der fruhzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (1) BauGB haben die Planungsunter-
lagen (Vorentwurf) in der Zeit vom 21.10.2024 bis einschlieBlich 20.11.2024 6ffentlich ausgelegen.

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden gem. § 4 (1) BauGB sowie die
benachbarten Gemeinden gem. § 2 (2) BauGB am 15.10.2024 angeschrieben und gebeten; ihre
Stellungnahme bis zum 20.11.2024 abzugeben. Entsprechend der Abwagungsvorschldge zu den
eingegangenen Stellungnahmen wurden die Vorentwiirfe der 35. Anderung des Fidchennutzungs-
planes und des Bebauungsplanes Nr. 073 ,Heuer-West" der Stadt Herzberg am Harz Uberarbeitet.

Die Umweltbelange wurden fur den Geltungsbereich gepriift und in einem Umweltbericht als Teil
der Begriindung dargelegt. Der Umweltbericht umfasst neben einem einleitenden Kapitel zu den
Inhalten und Zielen des Bebauungsplans, der Einordnung des Plangebiets und den in einschlégi-
gen Fachgesetzen und Fachplanen festgelegten Zielen des Umweltschutzes eine Beschreibung
und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung einschfief3lich
der MaRnahmen zu ihrer Vermeidung, Verringerung bzw. zum Ausgleich. '

Es sind u.a. folgende Arten umweltbezogener Informationen verfugbar:

Schutzgut Mensch
- Aussagen zur Entstehung von Larmbeléastigungen von >55 dB(A) bis > 59 dB(A) im gesam-
ten Planungsgebiet.
- Aussagen zur verkehriichen Situation im Plangebiet.

Schutzgut Kultur und sonstige Giiter: -
- Aussagen iber keine Vorkommen von bedeutungsvollen Kultur- und Sachgitern im Plan-
gebiet.

Schutzgut Biotope/Tiere/Pflanzen
- = - Aussagen {iber die Zusammensetzung der Flache des Geltungsbereichs (u.a. halbruderale
Gras- und Staudenflur und Acker-Kratzdistel).
- Aussagen Uber das Vorkommen u.a. der vergesellschafteten Arten Roter Finger Hut (Digi-
talis purpurea) und Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum).

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 24.04.2025 Nr. 17  Seite 515




- Aussagen Uber Gefahrdung/Betroffenheit u.a. flir geschitzte Kafer, Weichtiere sowie flr
Amphibien und Libellen, die mit hinreichender Wahrschemllchkelt ausgeschlossen werden
kann. .

Schutzgut Flache
- Aussagen zur GréRe und Zusammensetzung der Flache des Plangebiets.

Schutzgut Boden
- Aussagen zur Unterteilung der Béden im Planungsgeblet in verschiedene Bodentypen (u.a.
mittlere und flache Parabraunerden).
- Aussagen zur Bodenfruchtbarkeit der Bodentypen.

Schutzgut Wasser _
- Aussagen zum Tr|nkwassergewmnungsgeblet ,Poéhlder Becken* und vorhandene Festset-
zungen im Plangebiet.

Schutzgut Klima/Luft
- Aussagen Uber die im Plangebiet hegenden Grunlandftachen und Gehélze.
- Aussagen uber die Gesamtimmissionen von Stickstoffoxiden und Femstaubbelastung im
Plangebiet.

Schutzgut Landschaft

- Aussagen Uber das Landschaftsblld des Geltungsberelchs
Wechselwnrkungen zwischen den genannten Schutzgutern

- Aussagen tber die gegenseitige Beeinflussung der o0.g. Schutzgiiter.

Der Uberarbeitete Entwurf sowie die Begriindung der 35. Anderung des Flachennutzungsplanes,
der {iberarbeitete Entwurf sowie die Begriindung des Bebauungsplanes Nr. 073 ,Heuer-West",
Baugrundgutachten, das schalltechnische Gutachten, Umweltbericht und —kartierung sowie eine
Ubersichtskarte zum Umweltbericht und die Abwéagungsvorschlage liegen in der Zeit vom

05.05.2025 bis-einschl. 04.06.2025
im Burgerbiiro der Stadt Herzberg am Harz,
Marktplatz 30, 37412 Herzberg am Harz,
wahrend der Dienststunden,
und zwar montags und dienstags von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr,
mittwochs von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr, donnerstags von 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr,
freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr

fur jedermann offentlich zur Einsichtnahme aus.

Die Planungsunteriagen werden in dem o.g. Zeitraum auch im Internet unter der Adresse
www.herzberg.de, Menupunkt ,Stadt” in der Rubrik ,Bauleitplanung” bereitgestelit.

Stellungnahmen konnen wahrend der o. g. Auslegungsfrist schriftich (auch per E-Mail:
stadt@herzberg.de) oder wahrend der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden.

Nicht fristgerecht eingegangene Stellungnahmen kénnen unbericksichtigt bleiben.

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemai

§ 7 Abs. 3 S. 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ist ausgeschlossen,
die im Rahmen der Verdffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig ‘geltend gemacht wurden,
aber hatten geltend gemacht werden kénnen.
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Datenschutzhinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Bearbeitung der Stellungnahmen von Birgerinnen und.Br-
gern personenbezogene Daten wie Vor- und Familienname sowie Anschrift gespeichert werden.
Die vorgebrachten Anregungen und Bedenken werden zum Satzungsbeschluss dem Rat der Stadt
Herzberg am Harz anonymisiert zur Abwagung/Entscheidungsfindung vorgelegt.

Der ausfuhrliche Datenschutzhinweis wird ebenfalls auf der 0.g. Internetseite bereitgestelit.

PO A

Chpistopher \WWagner
Blrgermeister

Réaumlicher Geltungsbereich

Plangebiet |
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Stadt:

Haushaltssatzung der Stadt Herzberg am Harz fiir das Haushaitsjahr 2025/2026

Aufgrund des § 112 des Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S.576), zuletzt gedndert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 23.03.2022 (Nds. GVBI. S. 191), hat der Rat der Stadt Herzberg am Harz in

der Sitzung am 27.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan fir das Haushaltsjahr 2025 und 2026 wird

- -
Hhw N =

22
2.3
2.4
25

2.6

im Ergebnishaushait
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Ertrage auf
der ordentlichen Aufwendungen auf

der auBerordentlichen Ertrage
der auRerordentlichen Aufwendungen

im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstatigkeit
der Auszahlungen aus
Laufender Verwaltungstatigkeit

der Einzahlungen fur Investitionen
der Auszahlungen fur Investitionen

der Einzahlungen
fur Finanzierungstatigkeit
der Auszahlungen
fur Finanzierungstatigkeit

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
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der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

2025

24.598.800,00 Euro
27.942.900,00 Euro

0,00 Euro
0,00 Euro

23.580.600,00 Euro
26.011.300,00 Euro
1.366.900,00 Euro
5.497.000,00 Euro
4.145.600,00 Euro

1.035.700,00 Euro

29.093.100,00 Euro
32.544.000,00 Euro

2026

25.554.300,00 Euro
28.627.600,00 Euro

0,00 Euro
0,00 Euro

24.301.100,00 Euro
26.698.900,00 Euro
60.500,00 Euro
1.875.200,00 Euro
2.076.500,00 Euro

1.535.800,00 Euro

26.438.100,00 Euro
30.109.900,00 Euro
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§2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fir Investitionen und Investitions-

forderungsmaRnahmen (Krediterméchtigung) wird far 2025 auf 4.145.600,00 Euro
und fur 2026 auf 2.076.500,00 Euro festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermachtigungen werden im Haushaltsjahr 2025 in Hohe von 0,00 Euro und im
Haushaltsjahr 2026 in Hohe von 0,00 Euro festgesetzt.

§4
Der Héchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditatskredite zur rechtzeitigen Leistung

von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dirfen, wird im Haushaltsjahr 2025 auf
7.043.700,00 Euro und im Haushaltsjahr 2026 auf 10.820.300,00 Euro festgesetzt.

§5

Die Steuersatze (Hebesitze) fur die Realsteuern werden fur die Haushaltsjahre 2025 und 2026
wie foigt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 440 v. H.
1.2 fur die Grundstucke (Grundsteuer B) 305v. H.
2. Gewerbesteuer 430 v. H.

Herzberg am Harz, den 28.11.2024
gez. Christopher Wagner
Biurgermeister
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[l. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung fir das Haushaltsjahr 2025/2026 wird hiermit 6ffentlich bekannt
gemacht.

Die nach § 120 Abs. 2, § 119 Abs. 4, und § 122 Abs. 2 NKomVG erforderlichen Genehmigungen
sind durch den Landkreis Géttingen — Az.: 20.1 — am 31.03.2025 erteilt worden.

Der Haushaltsplan der Stadt Herzberg am Harz liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG
vom 28.04.2025 bis zum 08.05.2025
zur Einsichtnahme im Biirgerbiro der Stadt Herzberg am Harz, Marktplatz 30, 37412 Herzberg am

Harz, offentlich aus.

Herzberg am Harz, den 15.04.2025

gez. Christopher Wagner
Burgermeister
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6. Anderung
derEntgeltordnung

iiber die Erhebung von Elternbeitriagen
fiir den Kindergarten Wulften am Harz

Auf Grund des § 90 des Sozialgesetzbuches (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und
Jugendhiife in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI | S. 2022),
zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21.11.2024 (BGBI 2024 | Nr. 361) und § 22
des Niedersachsischen Gesetzes ilber Kindertagesstatten und Kindertagespflege (NKiTaG)
vom 07.07.2021 (Nds. GVBI. S. 470), zuletzt geadndert durch Gesetz vom 18.06.2024 (Nds.
GVBI. Nr. 50/2024) hat der Rat der Gemeinde Wulften am Harz in seiner Sitzung am
27.03.2025 folgende 6. Anderung der Entgeltordnung uber die Erhebung von Elternbeitragen
fur den Kindergarten Wulften am Harz beschlossen:

Artikel |

Der Entgelttarif nach Nr. 2.1 der Entgeltordnung vom 28.05.2009 wird wie folgt gefasst:

Entgeltstufe Krippengruppe
164,00 Euro
181,00 Euro
215,00 Euro
249,00 Euro
282,00 Euro
316,00 Euro

DD WIN|—=

Artikel Il

Diese 6. Anderung der Entgeltordnung tritt am 01. August 2025 in Kraft,

Hattorf am Harz, den 04.04.2025

GEMEINDE WULFTEN AM HARZ

gez. Kaiser
( Kaiser )
Gemeindedirektor

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 24.04.2025 Nr. 17  Seite 521




	Deckblatt
	Inhalt
	B. Veröffentlichungen der Gemeinden
	Flecken Bovenden
	B-Plan Nr. 6B "Vor dem Junkernberg", 2. Änderung (Flecken Bovenden vom 24.04.2025)
	Seite 2


	Gemeinde€€Ebergötzen
	Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 (Gemeinde  Ebergötzen vom 24.04.2025)
	Seite 2


	Stadt Herzberg am Harz
	Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Herzberg am Harz und zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 073 „Heuer-West“ (Stadt Herzberg am Harz vom 24.04.2025)
	Seite 2
	Seite 3

	Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025/2026 (Stadt Herzberg am Harz vom 24.04.2025)
	Seite 2
	Seite 3


	Gemeinde Wulften am Harz
	6. Änderung der Entgeltordnung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Kindergarten (Gemeinde Wulften am Harz vom 24.04.2025)



